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RS OGH 1982/7/7 1Ob590/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.07.1982

Norm

ABGB §1098 IIb

ABGB §1118 C

Rechtssatz

Bauliche Veränderungen durch den Bestandnehmer, die eine grundlegende Umgestaltung des Bestandgegenstandes

bewirken und den Intentionen des Bestandgebers zuwiderlaufen, stellen einen erheblich nachteiligen Gebrauch des

Bestandgegenstandes dar, wenn dadurch wichtige Interessen des Bestandgebers verletzt werden.
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